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RS OGH 1986/5/15 12Os33/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1986

Norm

StGB aF §201 Abs1

Rechtssatz

Eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben liegt vor, wenn damit der sofortige Eintritt einer

erheblichen Beeinträchtigung der körperlichen Integrität angekündet wird.

Entscheidungstexte

12 Os 33/86
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